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BERICHT ÜBER DIE PRÜFUNG DES 
JAHRESABSCHLUSSES ZUM 31. AUGUST 2020 
 
 
1. Prüfungsvertrag und Auftragsdurchführung 
 
 
In der ordentlichen Generalversammlung vom 15. Juli 2020 der St. Johanner Bergbahnen Ge-
sellschaft m.b.H., St. Johann in Tirol, wurden wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 
2019/20 gewählt. Anlässlich der Wahl zum Abschlussprüfer haben wir eine Erklärung gemäß 
§ 270 UGB über unsere Unabhängigkeit abgegeben. Die Gesellschaft, vertreten durch den Auf-
sichtsrat, schloss mit uns einen Prüfungsvertrag ab, den Jahresabschluss zum 31. August 2020 
unter Einbeziehung der Buchführung gemäß den §§ 269 ff. UGB zu prüfen sowie ein Urteil dar-
über abzugeben, ob der Lagebericht mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, nach den gel-
tenden rechtlichen Anforderungen aufgestellt wurde sowie eine Erklärung abzugeben, ob ange-
sichts der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und des gewonnenen Verständnisses über 
das Unternehmen und sein Umfeld wesentliche fehlerhafte Angaben im Lagebericht festgestellt 
wurden, wobei auf die Art dieser fehlerhaften Angaben einzugehen ist. 
 
Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine mittelgroße Gesellschaft im Sinne des § 221 UGB.  
 
Bei der gegenständlichen Prüfung handelt es sich um eine Pflichtprüfung gemäß § 268 UGB.  
 
Für die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrages ist Herr Mag. Dr. Anton Pichler, Wirt-
schaftsprüfer, verantwortlich. 
 
  

An die 
Geschäftsführung und die 
Mitglieder des Aufsichtsrats der 
St. Johanner Bergbahnen Gesellschaft m.b.H.  
Hornweg 21 
6380 St. Johann in Tirol 
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Die Prüfung erstreckte sich darauf, ob bei der Erstellung des Jahresabschlusses und der Buch-
führung die gesetzlichen Vorschriften beachtet wurden. Zum Lagebericht haben wir ein Urteil 
darüber abzugeben, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und nach den geltenden 
rechtlichen Anforderungen aufgestellt wurde, sowie eine Erklärung abzugeben, ob angesichts 
der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und des gewonnenen Verständnisses über das 
Unternehmen und sein Umfeld wesentliche fehlerhafte Angaben im Lagebericht festgestellt 
wurden, wobei auf die Art dieser fehlerhaften Angaben einzugehen ist. 
 
Bei unserer Prüfung beachteten wir die in Österreich geltenden gesetzlichen Vorschriften und 
die berufsüblichen Grundsätze ordnungsgemäßer Durchführung von Abschlussprüfungen. Die-
se Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA), veröf-
fentlicht vom International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Abschlussprüfung mit hinreichender Sicherheit die Richtigkeit 
des Abschlusses gewährleisten soll. Eine absolute Sicherheit lässt sich nicht erreichen, weil je-
dem internen Kontrollsystem die Möglichkeit von Fehlern immanent ist und auf Grund der 
stichprobengestützten Prüfung ein unvermeidbares Risiko besteht, dass wesentliche falsche 
Darstellungen im Jahresabschluss unentdeckt bleiben. Die Prüfung erstreckte sich nicht auf 
Bereiche, die üblicherweise den Gegenstand von Sonderprüfungen bilden. 
 
Als Grundlage für unsere Prüfung dienten die Buchführung, die Belegsammlung, Bestandsver-
zeichnisse sowie der von der Gesellschaft erstellte Jahresabschluss samt Lagebericht zum 
31. August 2020. 
 
Wir führten die Prüfung mit Unterbrechungen im Zeitraum von September 2020 bis Jänner 
2021 (Hauptprüfung) überwiegend in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in St. Johann in 
Tirol durch. Die Prüfung wurde mit dem Datum dieses Berichts materiell abgeschlossen. 
 
Grundlage für unsere Prüfung ist der mit der Gesellschaft abgeschlossene Prüfungsvertrag, bei 
dem die von der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer herausgegebenen Allgemei-
nen Auftragsbedingungen für Wirtschaftstreuhandberufe vom 18. April 2018 (siehe Anlage 5) 
einen integralen Bestandteil bilden. Diese Auftragsbedingungen gelten nicht nur zwischen der 
Gesellschaft und dem Abschlussprüfer, sondern auch gegenüber Dritten. Bezüglich unserer 
Verantwortlichkeit und Haftung als Abschlussprüfer gegenüber der Gesellschaft und gegenüber 
Dritten kommt § 275 UGB zur Anwendung. 
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2. Aufgliederung und Erläuterung von wesentlichen Posten des 
Jahresabschlusses 

 
 
Alle erforderlichen Aufgliederungen und Erläuterungen von wesentlichen Posten der Bilanz 
und der Gewinn- und Verlustrechnung sind im Anhang des Jahresabschlusses und im Lagebe-
richt enthalten. Wir verweisen daher auf die entsprechenden Angaben der Geschäftsführung im 
Anhang des Jahresabschlusses und im Lagebericht. 
 
Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- 
einer Einheit (EUR, % usw.) auftreten.  
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3. Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses 
 
 

3.1. Feststellungen zur Gesetzmäßigkeit von Buchführung, Jahresabschluss 
und Lagebericht 

 
Bei unseren Prüfungshandlungen stellten wir die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung fest. 
 
Im Rahmen unseres risiko- und kontrollorientierten Prüfungsansatzes haben wir - soweit wir 
dies für unsere Prüfungsaussage für notwendig erachteten - die internen Kontrollen in Teilbe-
reichen des Rechnungslegungsprozesses in die Prüfung einbezogen. 
 
Hinsichtlich der Gesetzmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts verweisen wir auf 
unsere Ausführungen im Bestätigungsvermerk. 
 
 

3.2. Erteilte Auskünfte 
 
Wir erhielten Einsicht in Urkunden, Verträge und in den Schriftverkehr der Gesellschaft. Die 
erforderlichen Auskünfte wurden vom gesetzlichen Vertreter sowie von den zuständigen Sach-
bearbeitern erteilt. Eine vom gesetzlichen Vertreter unterfertigte Vollständigkeitserklärung 
haben wir zu unseren Akten genommen. 
 

 
3.3. Nachteilige Veränderungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

und wesentliche Verluste 
 
Es wurde folgende nachteilige Veränderung der Finanzlage gegenüber dem Vorjahr festgestellt: 
 
Die Gesellschaft weist per 31. August 2020 einen Jahresverlust in Höhe von EUR 1.127.070,48 
(Vorjahr: TEUR 1.838) aus. Der Jahresverlust hat das Eigenkapital reduziert und die Nettover-
schuldung erhöht. 
 

 
3.4. Stellungnahme zu Tatsachen nach § 273 Abs. 2 und Abs. 3 UGB 
 
Bei Wahrnehmung unserer Aufgaben als Abschlussprüfer haben wir keine Tatsachen fest-
gestellt, die den Bestand der geprüften Gesellschaft gefährden oder ihre Entwicklung wesent-
lich beeinträchtigen können oder die schwerwiegende Verstöße des gesetzlichen Vertreters 
oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz oder Gesellschaftsvertrag erkennen lassen. Wesentliche 
Schwächen bei der internen Kontrolle des Rechnungslegungsprozesses sind uns nicht zur 
Kenntnis gelangt. Die Voraussetzungen für die Vermutung eines Reorganisationsbedarfs (§ 22 
Abs. 1 Z 1 URG) sind nicht gegeben. 
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4. Bestätigungsvermerk 
 
 
Bericht zum Jahresabschluss 
 
Prüfungsurteil 
 
Wir haben den Jahresabschluss der St. Johanner Bergbahnen Gesellschaft m.b.H., St. Johann in 
Tirol, bestehend aus der Bilanz zum 31. August 2020, der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr und dem Anhang, geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschrif-
ten und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31. August 
2020 sowie der Ertragslage der Gesellschaft für das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr 
in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften. 
 
Grundlage für das Prüfungsurteil 
 
Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung 
der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vor-
schriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 
sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unterneh-
mensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften, und wir haben unsere sonstigen berufli-
chen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, 
dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundla-
ge für unser Prüfungsurteil zu dienen.  
 
Verantwortlichkeiten des gesetzlichen Vertreters und des Aufsichtsrats für den Jahresab-
schluss 
 
Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses und dafür, 
dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschrif-
ten ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ver-
mittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er als 
notwendig erachtet, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen, Sachver-
halte im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit – sofern einschlägig – 
anzugeben, sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit anzuwenden, es sei denn, der gesetzliche Vertreter beabsichtigt, entweder die 
Gesellschaft zu liquidieren oder die Unternehmenstätigkeit einzustellen, oder hat keine realisti-
sche Alternative dazu. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der 
Gesellschaft. 
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Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
 
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinrei-
chende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, 
die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche fal-
sche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus 
dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 
von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf 
der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nut-
zern beeinflussen. 
 
Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während 
der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. 
 
Darüber hinaus gilt: 
 
 Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab-

sichtigter – falscher Darstellungen im Abschluss, planen Prüfungshandlungen als Reaktion 
auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus 
dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kon-
trollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen an-
gemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen 
Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben. 

 Wir beurteilen die Angemessenheit der vom gesetzlichen Vertreter angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der vom gesetzlichen Vertreter dargestell-
ten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben. 

 Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch den gesetzlichen 
Vertreter sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebli-
che Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen kann. Falls wir die Schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen An-
gaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen 
sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachwei-
se. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr der Gesellschaft 
von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zur Folge haben. 

  




